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// Im Blickpunkth

Die gesetzeskonforme Umsetzung von �nderungsk�ndigungen ist nach wie vor eine schwierige Aufgabe f�r Berater und

ihre Unternehmen. Doch nicht zuletzt die anstehende Krise zwingt dazu, sich mit dieser Option der Personalmaßnahme

zu befassen. Schott gibt in ihrem Aufsatz eine auf der aktuellen Rechtsprechung basierende Systematisierung des ganz-

heitlichen Ablaufprozesses einer �nderungsk�ndigung f�r die Unternehmenspraxis zur Hand, die eine einmalige Hilfestel-

lung bei der Planung darstellt. Schmid kommentiert das aktuelle BAG-Urteil, in dem erstmals h�chstrichterlich �ber ein

Zwischenurteil bei versp�teter K�ndigungsschutzklage (§ 5 Abs. 4 KSchG n.F.) entschieden wurde.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonDr. MarkOelm�ller, RA/

FAArbR, Luther Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH, Essen

Keine Sicherheitsleistung nach
§ 303 AktG f�r k�nftige Rentenan-
passungen

Endet ein zwischen der Konzernmutter und

der Versorgungsschuldnerin bestehender Be-

herrschungs- und Gewinnabf�hrungsvertrag,

ist die Konzernmutter nicht nach § 303 AktG

zur Sicherheitsleistung f�r k�nftige Rentenan-

passungen nach § 16 BetrAVG verpflichtet, so

das BAG in seinem Urteil vom 26.5. 2009 –

3 AZR369/07 ( // BB-ONLINE BBL2009-1525-1).

Der Kl�ger bezog in diesem Fall eine Firmen-

pension von einer ehemaligen Tochterge-

sellschaft der Beklagten. Ein zwischen Mutter-

und Tochtergesellschaft geschlossener Beherr-

schungs- und Gewinnabf�hrungsvertrag lief

Ende 2004 aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte die

Tochtergesellschaft 60Arbeitnehmerundmehr

als 3000 Betriebsrentner. Der Kl�ger bean-

spruchte Sicherheitsleistung f�r k�nftige Ren-

tenanpassungen. Das BAG lehnt einen solchen

Anspruch ab. Zwar sei der Anspruch auf Anpas-

sungspr�fung und -entscheidung sicherungs-

f�hig,es fehleaberaneinemSicherungsinteres-

se. EsbestehewederdanneinBed�rfnis f�reine

Sicherheitsleistung, wenn die Versorgungs-

schuldnerin zu Recht die Anpassung nach § 16

BetrAVG verweigert, nochwenn diewirtschaft-

liche Lage eine Anpassung zul�sst. F�hren ge-

sellschaftsrechtlicheVer�nderungendazu,dass

die Leistungsf�higkeit der Versorgungsschuld-

nerin beeintr�chtigt ist, kommen demnach al-

lenfalls Schadensersatzanspr�che gegen die

Konzernmutter inBetracht.

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung

von Sicherheitsleistungen ist das Urteil f�r

die Praxis von erheblicher Relevanz und

bringt f�r Beherrschungsvertr�ge die hier er-

sehnte Rechtssicherheit. Bei Bejahung eines

Sicherungsinteresses h�tten Konzerngesell-

schaften erhebliche finanzielle Aufwendun-

gen f�r die Sicherheiten aufbringen m�ssen.

Entscheidungen
BAG: Betriebs�bergang eines Callcenters

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

25.6.2009 – 8 AZR 258/08 – wie folgt: �bernimmt

ein neu gegr�ndetes Unternehmen die Aufgaben

eines bisher f�r einen Konzern t�tigen Callcenters,

so kann auch dann ein Betriebs�bergang vorlie-

gen, wenn das neue Unternehmen wesentlich er-

weiterte und komplexere Callcenter-Dienstleis-

tungen anbietet. Voraussetzung ist jedoch, dass

einnachZahl undSachkundewesentlicher Teil des

Personals �bernommenwird. Dies gilt auch dann,

wenn die �bernommenen Mitarbeiter – aufbau-

end auf ihren bisherigen F�higkeiten und Kennt-

nissen – noch zus�tzlich geschult werdenm�ssen,

umdieneuenAufgabenerledigenzuk�nnen.
(PM BAG vom 25.6.2009)

BAG: Ausschlussfrist bei Freistellung von der

Haftung

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

25.6.2009 – 8 AZR 236/08 – wie folgt: Der An-

spruch des Arbeitnehmers, vom Arbeitgeber im

Innenverh�ltnis von Schadensersatzanspr�chen

Dritter freigestellt zu werden, wird jedenfalls

dann f�llig, wenn der Arbeitnehmer im Außen-

verh�ltnis die Rechtsverteidigung gegen eine

Verurteilung zum Schadensersatz einstellt.
(PM BAG vom 25.6.2009)

BAG: Vergleichsentgelt bei �berleitung vom

BAT in den TV�D

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

25.6.2009 – 6 AZR 384/08 – wie folgt: Gem�ß § 5

TV�-VKA ist bei der Bildung des Vergleichsent-

gelts der Ortszuschlag der Stufe 1 zugrunde zu

legen. Andernfalls st�nden die Ehegatten finan-

ziell besser als vor der �berleitung. Ein fehlerhaft

gebildetes Vergleichsentgelt kann f�r k�nftige

Entgeltzahlungen jederzeit korrigiert werden; die

Ausschlussfrist des § 37 TV�D steht nur einer un-

begrenzten R�ckforderung des in der Vergan-

genheit zu viel gezahlten Entgelts entgegen.
(PM BAG vom 25.6.2009)

BAG: K�ndigung eines angestellten

Pressefotografen

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

23.6.2009 – 2 AZR 283/08 – wie folgt: Ein ange-

stellter Pressefotograf einer Nachrichtenagentur

ist zu einem angemessenen Auftreten in der �f-

fentlichkeit verpflichtet. Er darf den Ruf und die

Beziehungen des Arbeitgebers zu Kunden und

Informanten nicht durch unkorrektes Verhalten

besch�digen. Eine ordentliche K�ndigung des Ar-

beitsverh�ltnisses wegen Verletzung dieser ver-

traglichen Pflicht kommt jedoch in der Regel nur

in Betracht, wenn dem Arbeitnehmer durch eine

vergebliche Abmahnung deutlich gemacht wor-

den ist, welches Verhalten der Arbeitgeber vom

Arbeitnehmer konkret erwartet und dass bei er-

neuter Pflichtverletzung der Bestand des Arbeits-

verh�ltnisses gef�hrdet ist (sog. Warnfunktion).
(PM BAG vom 23.6.2009)

BAG: Keine Abmahnung mangels Teilnahme

an Personalgespr�ch

Das BAG entschied in seinem Beschluss vom

23.6.2009 – 2 AZR 606/08 – wie folgt: Nach § 106

GewO kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit

der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen n�her

bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen

nicht durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung,

Tarifvertrag oder Gesetz bereits festgelegt sind.

Außerdem k�nnen Weisungen zur Ordnung und

demVerhalten der Arbeitnehmer im Betrieb erfol-

gen. DasWeisungsrecht beinhaltet dagegen nicht

die Befugnis, den Arbeitnehmer zur Teilnahme an

einem Personalgespr�ch zu verpflichten, in dem

es ausschließlich um eine bereits abgelehnte Ver-

trags�nderung (hier: Absenkung der Arbeitsver-

g�tung) gehen soll.
(PM BAG vom 23.6.2009)
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